
Zu den neuen Aufgaben im Bauwesen

Die Bauaufgaben nehmen einen bedeutenden Platz im Leben unse
res Volkes und in der Lösung seiner gesamtdeutschen Aufgaben ein. 
Von der gewissenhaften Arbeit aller Mitarbeiter des Bauwesens hängt 
es im großen Umfange ab, daß die Politik der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland, die darauf gerichtet ist, die politische und 
die ökonomische Macht der Deutschen Demokratischen Republik zu 
festigen und weiterzuentwickeln, das Lebensniveau der Arbeiterklasse 
und aller Schichten der Bevölkerung zu verbessern, allseitig und um
fassend durchgeführt wird.

Im Bauwesen wmrden in den letzten Jahren große Erfolge erzielt. 
Der Bau von Industrieanlagen, Wohn- und gesellschaftlichen Bauten 
zeigt das große Wachstum der Deutschen Demokratischen Republik. 
Auf Großbaustellen, so in der Stalinallee in Berlin, in Stalinstadt, 
in Lauchhammer und auf den Hochseewerften wurden Leistungen 
vollbracht, wie sie bisher in Deutschland noch nicht zu verzeichnen 
waren.

In der Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen, in der Dis
kussion der Kandidaten der Volkskammer und der Bezirksparlamente 
mit allen Bevölkerungsschichten nahmen die Werktätigen unter ande
rem auf jene Beschlüsse des IV. Parteitages der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands Bezug, die sich mit der schnellen Entwicklung des 
Bauwesens in der Deutschen Demokratischen Republik befassen. Es 
geht um den Wiederaufbau der zerstörten Stadtzentren und um die 
schnelle Entwicklung des Wohnungsbaus in den alten und neuen Indu
striegebieten. 'Es geht darum, auch in den ländlichen Gebieten die Bau
tätigkeit planmäßig zu verstärken.

Mit Recht kritisiert die Bevölkerung die ungenügende Arbeit der 
verantwortlichen Leiter des Bauwesens im Ministerium für Aufbau, in 
den Bezirken und Kreisen sowie in den Projektierungsbüros und in 
den Baubetrieben. Es ist notwendig, alle Anstrengungen zu unterneh
men, um die umfangreichen Mittel, die von der Regierung der Arbeiter
und Bauernmacht im Volkswirtschaftsplan für die Bauaufgaben zur Ver-
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